
Gewerbliche Fahrradversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten („Insurance Product Information Document“, IPID)

Unternehmen: Laka NL B.V. mit Unternehmenszentrale an der Anschrift Raamplein 1, 1016 XK Amsterdam, Niederlande, eingetragen in
das Handelsregister der niederländischen Handelskammer unter der Nummer 77429133 und unter der Aufsicht der niederländischen
Finanzmarktaufsicht („Autoriteit Financiele Markten“ - AFM) unter der Lizenznummer 12047373, die als bevollmächtigter
Versicherungsvertreter von Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. handelt.
Nationale-Nederlanden ist bei der niederländischen Finanzaufsicht als Anbieter von Sachversicherungen registriert und im Besitz einer
Lizenz der niederländischen Zentralbank („De Nederlandsche Bank N.V.“ - DNB) für das Sachversicherungsgeschäft.
Dieses Unternehmen steht außerdem unter eingeschränkter Rechtsaufsicht durch die deutsche Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für die Tätigkeit als Sachversicherer in Deutschland im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit.
Kontaktinformationen der BaFin: Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, https://www.bafin.de/DE/Startseite/startseite_node.html

Produkt: Gewerbliche Fahrradversicherung

Das vorliegende Dokument gibt nur ein Überblick über die wichtigsten Garantien, Ausschlüsse und Verpflichtungen im Rahmen Ihrer
Versicherungspolice. Alle Einzelheiten über Ihren Versicherungsschutz sowie alle vorvertraglichen und vertraglichen Angaben zu der
Versicherung finden Sie in den Versicherungsbedingungen für die gewerbliche Fahrradversicherung, die Sie zusätzlich zu dem vorliegenden
Dokument ebenfalls lesen müssen.
Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Diese Versicherung bietet Versicherungsschutz für Diebstahl, Verlust und Beschädigung von Fahrrädern (einschließlich Elektrofahrrädern)
und Zubehör.
Zusätzliche Informationen
Sie können selbst wählen, welches Zubehör Sie in die Versicherung aufnehmen wollen. Wenn Sie Ihren Versicherungsschutz ändern
möchten, benutzen Sie dazu bitte unsere Plattform: https://laka.co/de/.

Was ist versichert? Was ist nicht versichert?

✓ Pannenhilfe, d. h. unvorhergesehene Reisekosten, die Sie als
Benutzer der versicherten Ausrüstung angemessener Weise
auslegen müssen, wenn eine Reise infolge eines Diebstahls der
versicherten Ausrüstung, eines Defekts an der versicherten
Ausrüstung oder eines unvorhergesehenen Schadens an der
versicherten Ausrüstung nicht fortgesetzt werden kann, oder infolge
einer Verletzung, die man sich bei dem Unfall zugezogen hat, durch
welchen die Pannenhilfe erforderlich wurde, bis zu einem
Höchstbetrag, der auf dem Versicherungsschein vermerkt ist.

✗ Jeder Anspruch, der auf Verschleiß, oberflächlichen Schaden
oder überfällige Wartung an Ihrer versicherten Ausrüstung
zurückzuführen ist.

✗ Jedes Schadensereignis, das aus einer Ihrerseitigen
Betrugshandlung oder Unehrlichkeit resultiert.

✗ Jedes Schadensereignis, das auf Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit Ihrerseits zurückzuführen ist.

✗ Jedes Schadensereignis, das während der Ausführung von
kriminellen oder strafbaren Handlungen durch den
Versicherungsnehmer und/oder durch Versicherte eingetreten
ist.

✓ Versicherungsschutz bei Fahrradmiete; d. h. die Kosten, die Sie als
Versicherungsnehmer des versicherten Fahrrads auslegen müssen,
wenn Sie während der Bearbeitung eines Versicherungsanspruchs
wegen Diebstahls oder wegen eines anderen unvorhersehbaren
Schadens am versicherten Fahrrad ein gleichwertiges Exemplar
mieten müssen, oder wenn Sie jemanden mit der Ausführung des
Auftrags beauftragen müssen, der ursprünglich mit dem (nunmehr
gestohlenen, verlorenen oder beschädigten) versicherten Fahrrad
hätte ausgeführt werden sollen, bis zu einem Höchstbetrag, der auf
dem Versicherungsschein vermerkt ist.

✗ Ein Schaden, der entsteht, wenn der/die Fahrer*in des
versicherten Fahrrads im Falle eines Unfalls unter
Drogeneinfluss stand, wenn die Fahrtüchtigkeit durch
Medikamente beeinflusst wurde oder wenn der/die Fahrer*in
mehr Alkohol zu sich genommen hat, als gesetzlich zulässig ist
oder wenn der/die Fahrer*in die Mitwirkung an einem Atem-
oder Urintest bzw. an der Entnahme einer Blutprobe
verweigert.

✗ Schäden, die durch eine Atomkernreaktion, eine
Überschwemmung, ein Erdbeben oder einen Vulkanausbruch,
durch Vandalismus oder durch terroristische Handlungen
entstanden sind oder verschlimmert wurden.

✓ Entgangene Einnahmen oder Vertragsstrafen, die unmittelbar auf
den Unfall oder den Diebstahl, der im Rahmen dieser Versicherung
geltend gemacht wird, zurückzuführen sind, bis zu einem
Höchstbetrag, der auf dem Versicherungsschein vermerkt ist.

✗ Strafzahlungen, die aus strafbaren Handlungen, Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit resultieren.

✓ Wahlmöglichkeit:
Beschädigung der versicherten Ausrüstung, d. h. Schäden an der
versicherten Ausrüstung, die nicht auf eine vorsätzliche Handlung
Ihrerseits oder auf Verschleiß oder auf unsachgemäße Nutzung
zurückzuführen ist.

✗ Oberflächliche Schäden an der Ausrüstung.

✓ Wahlmöglichkeit:
Der Verlust Ihrer versicherten Ausrüstung durch Diebstahl aus dem
versicherten Abstellraum. Auch ein Schaden an Ihrer versicherten
Ausrüstung infolge eines versuchten Diebstahls ist versichert.

✗ Diebstahl aus dem versicherten Abstellraum, während dieser
Abstellraum nicht abgeschlossen war.

https://laka.co/de/


✗ Diebstahl Ihrer versicherten Ausrüstung durch Beschäftigte
oder Aushilfskräfte von Ihnen oder Unternehmen, mit denen
Sie ein Vertrags- oder Arbeitsverhältnis haben.

✓ Wahlmöglichkeit:
Der Verlust Ihrer versicherten Ausrüstung durch Diebstahl
außerhalb des versicherten Abstellraums. Auch ein Schaden an
Ihrer versicherten Ausrüstung infolge eines versuchten Diebstahls
ist versichert.

✗ Diebstahl Ihrer versicherten Ausrüstung durch Beschäftigte
oder Aushilfskräfte von Ihnen oder Unternehmen, mit denen
Sie ein Vertrags- oder Arbeitsverhältnis haben.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

! Wir zahlen nicht mehr als die auf Ihrem Versicherungsschein angegebene Versicherungssumme.

! Haben Sie für einen Teil Ihrer versicherten Ausrüstung einen versicherten Betrag gewählt, der zum Zeitpunkt Ihres Anspruchs geringer ist
als die Kosten für den Ersatz dieses Teils Ihrer versicherten Ausrüstung, werden wir den Wert Ihres Anspruchs gemäß dem Verhältnis
zwischen dem von Ihnen gewählten versicherten Betrag und dem Ersatzwert des Teils (bzw. der Teile) zum Zeitpunkt Ihres Anspruchs
anteilig senken.

Ist der versicherte Abstellraum ein gemeinschaftlicher Abstellraum, müssen die dort abgestellten Fahrräder abgeschlossen sein.

Wurde Ihr Fahrrad unbewacht außerhalb des versicherten Abstellraums zurückgelassen, sind Diebstahl und versuchter Diebstahl nur
dann versichert, wenn das Fahrrad mit einem Schloss an einem erd-, niet- oder nagelfesten Objekt befestigt war, und zwar im Höchstfall
für die Dauer des Zeitraums, der in der Bestimmung „Unbewachtes Zurücklassen von Fahrrädern“ auf dem Versicherungsschein vermerkt
ist.

Wird Ihr Fahrrad gestohlen bzw. geht es verloren, während Sie Ihr Fahrrad einer Drittpartei zur Aufbewahrung anvertraut haben, ist es
nur dann versichert, wenn Sie beweisen können, dass diese Drittpartei im vertraglichen Sinne für Ihr Fahrrad verantwortlich war.

Wo bin ich versichert?

✓ In Deutschland, sowie in dem auf Ihrem Versicherungsschein angegebenen Gebiet.

Welche Verpflichtungen habe ich?

- Bei Beantragung der Versicherung sind Sie verpflichtet, unsere Fragen ehrlich zu beantworten. Ergeben sich Änderungen in Ihrer
Situation, etwa durch Umzug oder durch Änderungen in Ihrem Fahrradbestand, sind Sie verpflichtet, uns diese Änderungen möglichst
zeitnah mitzuteilen.

- Sie haben uns innerhalb von 14 Tagen nach Inkrafttreten dieser Versicherung oder nach Hinzufügen von neu zu versichernden
Ausrüstungsgegenständen einen Eigentumsnachweis jedes einzelnen Teils der versicherten Ausrüstung mit einem Neu-Ersatzwert
von mehr als 200 € vorzulegen.

- Jeder Anspruch muss innerhalb von 28 Tagen nach dem Schadendatum geltend gemacht werden.

- Bei Eintritt eines Schadens sind Sie verpflichtet, uns einen Eigentumsnachweis Ihrer versicherten Ausrüstung und Ihres verwendeten
Schlosses vorzulegen.

- Sie sind verpflichtet, im Rahmen Ihrer Möglichkeiten alles zu tun, um den Schaden zu verhindern oder zu begrenzen.

- Sie sind verpflichtet, umgehend Anzeige bei der Polizei zu erstatten und das Anzeigeprotokoll vorzulegen.

- Beim Einreichen eines Anspruchs in Bezug auf Pannenhilfe legen Sie einen Nachweis über die Ursache der Unterbrechung Ihrer Reise vor,
z. B. Fotos Ihres beschädigten Fahrrads oder ein Attest zur Bescheinigung Ihrer Verletzung, sowie einen Nachweis über die von Ihnen
ausgelegten Reisekosten.

Wann und wie zahle ich?

- Monatlich am 3. Werktag des Monats stellen wir Ihnen die Prämie für den vorherigen Monat in Rechnung. Diese Prämie richtet sich nach
dem Schadensbetrag, der de facto an die Versicherten innerhalb des Versicherungskollektivs ausgezahlt wird.

Wann beginnt und endet die Deckung?

- Die Versicherung tritt zu dem auf dem Versicherungsschein angegebenen Datum in Kraft.

- Der erste Versicherungszeitraum endet am Verlängerungsdatum, wie in ihrem Versicherungsschein angegeben. Wenn weder Sie noch wir
die Versicherung gekündigt haben, verlängert sich die Versicherung jeweils automatisch um einen Monat.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?



- Sie können Ihre Versicherung jederzeit per E-Mail an commercial@laka.co kündigen. Ihre Versicherung endet dann am Tag der
Kündigung.


